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Stichwort Alimentation. Diese ist explizit kein Arbeitslohn und damit entkoppelt von der
tatsächlichen Arbeitsleistung. Hier müsste anders argumentiert werden, etwa mit Diensttreue,
Gehorsam, Pflicht etc.

Die Kaskade (es wurde hier Impfpflicht durch die Hintertür genannt), die bei den Angestellten
abläuft, lässt sich daher nicht übertragen. 1. Ablehnung Impfung > 2. "Suspendierung" von der
Lehrtätigkeit > 3. Nichterbringung der vertraglich vereinbarten Arbeitsleistung > 4.
Kürzung/Streichung des Arbeitslohns

Bei Beamten greift der Punkt 3. schon nicht mehr.
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